Stadt Siegen

Anwesend waren:

|. Vom Rat:

BM Stotzel, Ulf - als Vorsitzender -
Stv Bertelmann, Hans-Giinter

Stv Boller, Joachim
Stv Daus, Anny
Stv Dittert, Katrin

1. Stellv. BM Dreisbach, Jirgen
Stv Eberlein, Klaus-Peter
Stv Elter, Uwe - bis 20.25 Uhr -

Stv Fries, Traute
Stv Gaden, Helga
Stv Gelber, Gunther

Stv Gerlach, Heinrich
Stv Gierlich, Michael
Stv Glaamann, Herta

Stv Grof3, Michael
Stv Heupel, Rudiger

Stv Hopfner-Diezemann, Ute
Stv Dr. Holzapfel, Heinz

Stv Jacob, Martin
Stv Katz, Reinhilde

Stv Kirchhofer, Karl Wilhelm
Stv Kleine, Sancho-Antonio
2. Stellv. BM Koéhl, Siegfried

Stv Lauble, Wilhelm
Stv Moll, llona

Stv Morgenschweis, Thomas

Stv Miiller, Heinz
Stv Muller, Manfred
Stv Mues, Gunter

NIEDERSCHRIFT

Uber die 7. Sitzung des Rates

vom: 21.03.2000
von: 16.00 Uhr
bis: 20.55 Uhr
Ort: Rathaus Geisweid,

GroRer Sitzungssaal

Siegen, 28.03.2000
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Stv Mues, Steffen

Stv Nauck, Gerda

Stv Neubauer, Hans Peter
Stv Otto, Gunter

Stv Panthdfer, Ulrich

Stv Reitz, Manfred

Stv Rothenpieler, Wilhelm
Stv Rujanski, Detlef

Stv Schiemer, Hansgeorg
Stv Schleifenbaum, Dorothea
Stv Schmidt, André

Stv Schneider, Manfred

Stv Schiitz, Marianne - bis 20.30 Uhr -
Stv Schulte, Werner

Stv Dr. Schultze, Reinhold
Stv Schulze, Werner
Stv Schwarz-Schumann, Helga

Stv Siebel, Helmut
Stv Sintzen, Gerlinde
Stv Sonntag, Hartmut
Stv Stahl, Markus

Stv Steuber, Burkhard
Stv Dr. Stétzel, Wolfgang

Stv Strunk, Christine
Stv Tielsch, Ingrid Karin
Stv Walter, Klaus-Volker
Stv Wolf, Marianne

Stv Wunderlich, Horst
Stv Zips, Joachim

II. Aufgrund besonderer Einladung:

Dipl.-Ing. Fischer - Planungsgemeinschatft Fischer / Ante - zu TOP 10 -

Dipl.-Ing. Ante - Planungsgemeinschaft Fischer / Ante - zu TOP 10 -

lll. Vom Personalrat:

VA Bernshausen - bis TOP 5 -

IV. Von der Verwaltung:

StK Baumeister
StR Dr. Rohr
StBR Brune
Stédt. VD Mengel
Stadt. OVR Kihn
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Stadt. OVR Lehmann - bis TOP 10 -
Stadt. OVR Weber

Dipl.-Ing. Weidt

Stadt. VR Scholze - bis TOP 5 -
Gleichstellungsbeauftragte Dellori - bis TOP 8 -
Dipl.-Ing. Heide - bis TOP 10 -

Dipl.-Ing. Weiel - ab TOP 10 bis TOP 13 -
StAR Dorsch

Rechtsreferendar Hoffmann
Rechtsreferendarin Janikowski

StOl Kreutz - als Schriftflihrer -

Nicht anwesend war:

Stv Flohren, Angelika

Zur Tagesordnung:

Der Antrag von Herrn Grol3, den Punkt 10 angesichts des groRen Biirgerinteresses bereits nach Punkt 4 zu behandeln, wird
mehrheitlich abgelehnt.

Der Antrag von Herrn Bertelmann, den Punkt 10 aufgrund der Présentation der um-fangreichen Ergénzungsvorlage 303/00
C als Tischvorlage von der Tagesordnung abzusetzen, wird ebenfalls mehrheitlich abgelehnt.

Der Aufnahme des Antrages der SPD-Fraktion vom 15.03.2000 als Punkt 4.1 wird zugestimmt.

Zudem wird die Tagesordnung um den Punkt 3.1 erweitert.

A OFFENTLICHE SITZUNG

1. Bestimmung eines Ratsmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift (SPD)
Zur Mitunterzeichnung der Niederschrift wird Herr Eberlein bestimmt.

7. Rat 21.03.2000

2. Genehmigung der Niederschrift tber die Sitzung vom 23.02.2000
Die Niederschrift wird bei Stimmenthaltungen (wegen Nichtanwesenheit) genehmigt.

7. Rat 21.03.2000

3. Fragestunde

31 Neubau der Hindenburgbriicke - Briickenkonstruktion und Anderung der Verkehrsfithrung
- Anfrage des Stv Morgenschweis vom 22.02.2000 -

Die von Herrn Brune vorgetragene Antwort ist der Niederschrift als Anlage beigefigt.

7. Rat 21.03.2000

3.2 Ratsbeschliisse zur Schaffung von Busspuren
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- Anfrage der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vom 14.03.2000 -
Die von Herrn Brune vorgetragene Antwort ist der Niederschrift als Anlage beige-fugt.
Herr Boller stellt die Zusatzfrage, ob die Verwaltung nicht angesichts der Beschluss-lage zu Punkt 1 der Frage aus eigenem
Antrieb in den Verwaltungsentwurf des Haushaltes 2000 Mittel fiir Busspuren hatte einplanen miissen, um die Beschliisse

umsetzen zu kénnen.

Herr Brune erwidert, bereits bei den Vorberatungen sei erkennbar gewesen, dass die Malhahmen im Jahr 2000 nicht
finanzierbar seien. Es gehe bei der Busspur in Niederschelden immerhin um einen Betrag von 900 TDM bis 1.000 TDM.

7. Rat 21.03.2000

4. Antrége gem. § 9 der Geschaftsordnung
4.1 Probeweise Einfiihrung einer Schiilerinnen-Netzkarte
- Antrag der SPD-Fraktion vom 15.03.2000 -

Frau Schwarz-Schumann erlautert eingehend den Antrag.

Herr Dr. Rohr pléadiert dafiir, zuné&chst einen entsprechenden Beschluss des Landtages abzuwarten. Die Auswertung der
Versuchsergebnisse lasse eine neue Form der staatlichen Bezuschussung erwarten.

Die Herren G. Mues, Walter und Siebel schlieRBen sich der Auffassung des Herrn Dr. Rohr an.

Herr Boller spricht sich fiir den Antrag aus.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmdglich Verhandlungen zur probeweisen Einfiinrung einer Schillerinnen-Netzkarte
mit interessierten Umlandgemeinden so-wie dem Verkehrstrager Zweckverband Westfalen-Siid aufzunehmen und dem Rat
der Stadt Siegen noch vor der Sommerpause einen entsprechenden Beschlussvor-schlag vorzulegen.
Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Damit ist der Antrag abgelehnt.

7. Rat 21.03.2000

5. Haushaltssatzung 2000

dazu:

- Antrag der CDU-Fraktion vom 20.03.2000 -

- Antrag der SPD-Fraktion vom 17.03.2000 -

- Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vom 21.03.2000 -

Die Reden der Fraktionsvorsitzenden sowie des Stadtverordneten Morgenschweis zum Haushalt 2000 sind der
Niederschrift als separate Anlage beigefligt.
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51 Stellenplan der Stadtverwaltung Siegen
1. Stellenplan 2000
2. Mittelfristiger Ausbildungsstellenplan 1996 - 2000 (Fortschreibung)

Vorlagennr. 242/00 und 242/00 A - Vorlagen vom 25.01. und 02.03.2000 -
Beschluss (mit Erganzung auf Antrag der CDU-Fraktion):
Der Rat der Stadt Siegen beschlie3t den Stellenplan 2000 und die Fortschreibung des mittelfristigen

Ausbildungsstellenplanes fiir den Zeitraum 1996 - 2000. Zudem wird eine Mehrstelle im Bereich Museen mit der Bewertung
nach BAT Il eingerichtet.

Beratungsergebnis: 33 Stimmen dafiir, 21 Stimmen dagegen (SPD, BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN), 4
Enthaltungen (F.D.P., Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000

5.2 Beratung und Beschlussfassung von Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2000, des
Investitionsprogrammes 1999 - 2003 und der 6. Fortschrei-bung des Haushaltssicherungskonzeptes
1994 fur das Haushaltsjahr 2000 unter Einschluss der mittelfristigen Finanzplanung 1999 bis 2003/2006

Vorlagennr. 289/00 und 289/00 A - Vorlagen vom 23.02. und 09.03.2000 -
Herr G. Mues bringt vor, der Antrag der CDU-Fraktion sei nach Riicksprache mit dem K&mmerer redaktionell dahingehend
zu veréndern, dass im Verwaltungshaus-halt Mehrausgaben in Hohe von 400 TDM fiir die StraRenunterhaltung
veranschlagt wiirden. Im Vermdgenshaushalt seien 2.600 TDM fir ein Sonderprogramm fir den Ausbau von Stadtstralien
bereitzustellen.

Beschluss (auf Antrag der CDU-Fraktion):

a) Im Verwaltungshaushalt sind zur Strallenunterhaltung zusétzlich 400 TDM zu veranschlagen. Die Deckung
erfolgt durch eine Minderausgabe bei der HHSt. 1.900.8320.9 - Kreisumlage -.

b) Im Vermdgenshaushalt wird ein Sonderprogramm fiir den Ausbau von Stadt-straten mit einem Umfang von
2.600 TDM eingestellt. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei folgenden Haushaltsstellen:

1.820.3300.6 - Erlése aus der VerduBerung der
Beteiligung an der Siegener Kreishahn GmbH 600 TDM
1.840.3300.3 - Erlds aus der VerduRRerung von Beteili-

gungen - RWE 1.500 TDM
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1.880.3400.4 - Grundstiickserldse 500 TDM.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur

Auf Anregung von Herrn Stétzel wird tiber die Unterpunkte des Antrages der SPD-Fraktion, soweit sie noch nicht durch den
Beschluss tiber den Antrag der CDU-Fraktion abgedeckt sind, einzeln abgestimmt.

Beschluss (auf Antrag der SPD-Fraktion):

Fir Unterhaltungsmafnahmen im Hochbaubereich (mit dem Schwerpunkt ,Schulen®) werden zusatzlich 1 Mio. DM zur
Verfligung gestellt.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Beschluss (auf Antrag der SPD-Fraktion):

Entsprechend der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 16.02.2000 ist bei der HHSt. 1.454.7605.4 - Verléssliche
Halbtagsschule - der bestehende Ansatz von 40.000,00 DM auf 65.000,00 DM zu erhéhen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Beschluss (auf Antrag der SPD-Fraktion):

Der Ansatz der HHSt. 1.460.7170.8 - Zuschusse fiir TOT-Heime - ist von bisher 42.000,00 DM auf 66.000,00 DM zu
erhéhen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Beschluss (auf Antrag der SPD-Fraktion):

Gleichlautend mit der Empfehlung des Jugendhilfeausschusses vom 16.02.2000 ist der bisherige Ansatz der HHSt.
1.464.7171.4 - Freiwillige Betriebskostenzuschiisse fiir Kindertageseinrichtungen - von 2.400.000,00 DM auf 2.580.000,00
DM zu erhéhen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Beschluss (auf Antrag der SPD-Fraktion):

Fir die Beauftragung einer externen Organisationsuntersuchung in den Fachbereichen 7 und 8 wird im Haushalt 2000 eine
erste Rate in Héhe von 200.000,00 DM eingestellt.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen
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Damit ist der Antrag abgelehnt.

Die Ratsmitglieder sprechen sich mehrheitlich gegen eine Einzelabstimmung Gber die Empfehlungen der Fachausschiisse
aus.

Beschluss (auf Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):

Die in der Anlage 3 der Verwaltungsvorlage 289/00 vom 23.02.2000 enthaltenen Anderungsempfehlungen der Bezirks- und
Fachausschiisse zum Entwurf des Ver-waltungshaushaltes 2000 in Héhe von insgesamt 1.356.625,00 DM wird gefolgt.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Damit ist der Antrag abgelehnt.

Beschluss lber den Gesamthaushalt:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:
a) folgende

Haushaltssatzung

81
Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2000 wird
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 360.116.000,00 DM
in der Ausgabe auf 394.469.000,00 DM
im Vermdgenshaushalt in der Einnahme auf 89.367.000,00 DM
in der Ausgabe auf 89.367.000,00 DM
festgesetzt.
§2

Der Gesamthetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2000 zur Finanzierung von Ausgaben im
Vermdgenshaushalt erforderlich ist, wird auf

7.982.000,00 DM
festgesetzt.

83
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Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen wird im Haushaltsjahr 2000 auf
36.041.000,00 DM
festgesetzt.
§4

Der Hochstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2000 zur rechtzeiti-gen Leistung von Ausgaben in
Anspruch genommen werden diirfen, wird auf

120.000.000,00 DM
festgesetzt.
§5
Die Steuersétze fiir die Gemeindesteuern werden fir das Haushaltsjahr 2000 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) fir die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) 170 v. H.
b) fiir die Grundstiicke
(Grundsteuer B) 370 v. H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 430v. H.
§6

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2006 wiederhergestellt. Ein originarer
Haushaltsausgleich wird danach erst-mals im Haushaltsjahr 2000 erreicht. Die im Haushaltssicherungskonzept ent-
haltenen KonsolidierungsmalRnahmen sind bei der Ausfiinrung des Haushalts-planes umzusetzen.

87

Im Stellenplan ausgewiesene und mit dem Vermerk ,kiinftig wegfallend (kw)* bezeichnete Planstellen dirfen nach
dem Ausscheiden des jeweiligen Stellen-inhabers nicht mehr besetzt werden und sind ersatzlos zu streichen.
Soweit sich bei den Beamtenstellen nach Anwendung des § 26 Abs. 1 BBesG und der
Stellenobergrenzenverordnung (StOV) vom 8. Dezember 1976 Stellen-iiberh&nge an Stellen fir Beférderungsédmter
ergeben, ist bei der Gesamtzahl der jeweiligen Planstellen der betreffenden Besoldungsgruppe der Vermerk ,kiinftig
umzuwandeln (ku)" anzubringen.

Jede dritte freiwerdende und im Uberhang befindliche Planstelle der jeweiligen Besoldungsgruppe im Bereich der
allgemeinen Verwaltung ist fortwirkend in eine Besoldungsgruppe umzuwandeln, fiir die Obergrenzen noch nicht
erreicht sind. Das Gleiche gilt fiir die technischen Beamtenplanstellen, soweit die Ober-grenzen der
Beforderungsémter flr diesen Bereich gesondert ermittelt wurden.

Soweit im Stellenplan unabhéngig von § 28 Abs. 1 BBesG und StOV der Ver-merk ,kiinftig umzuwandeln (ku)*
angebracht ist, sind freiwerdende Stellen die-ser Besoldungs- bzw. Vergitungs- oder Lohngruppe entsprechend
umzuwan-deln.

GemaR § 3 Besoldungsgesetz fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbe-soldungsgesetz - LBesG -) wird
zugelassen, dass Beamte mit Riickwirkung von hdchstens drei Monaten in die héhere Planstelle eingewiesen
werden, soweit sie wahrend dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleich-artigen Amtes
tatsachlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

b) das Investitionsprogramm 1999 - 2003,
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c) die 6. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 1994 fiir das Haushaltsjahr 2000 unter Einschluss der
mittelfristigen Finanzplanung 1999 - 2003 / 2006 und unter Berticksichtigung der fur den Haushalt 2000 erfolgten
Anderungen sowie

d) das Haushaltsbuch 2000.

Beratungsergebnis: 30 Stimmen dafir, 23 Stimmen dagegen, 3 Enthaltungen

7. Rat 21.03.2000

6. Haushalt 1999
hier:
a) Vorlaufiges Jahresabschlussergebnis
b) Entscheidung tber die Bildung von Haushaltsresten im Jahres-abschluss 1999
Vorlagennr. 290/00 - Vorlage vom 23.02.2000 -
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen

- nimmt vom vorlaufigen Jahresabschlussergebnis 1999 Kenntnis und

- stimmt der Bildung von Haushaltsausgaberesten entsprechend den Anlagen 1 (Verwaltungshaushalt) und 2
(Vermdgenshaushalt) zur Vorlage zu.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich daftr )
(Gegenstimmen BUNDNIS 90/DIE GRUNEN,
Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000
7. Einrichtung eines Kinder-, Jugend- und Familienzentrums fir die Regionen Achenbach, Heidenberg und
Fischbacherberg im leer-stehenden Ubergangswohnheim Breslauer Stralle 14
Vorlagennr. 297/00 - Vorlage vom 23.02.2000 -

Herr Schmidt erklart sich fir befangen und nimmt an Beratung und Beschluss-fassung nicht teil.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t die Einrichtung eines Kinder-, Jugend- und Familienzentrums fiir die Regionen
Achenbach, Heidenberg und Fischbacherberg im leerstehenden Ubergangswohnheim Breslauer Str. 14. Dazu werden
beide Uber-gangswohnheime (Breslauer Str. 14 u. 16) an einen privaten Investor veraufert.

Der Rat beauftragt die Verwaltung, die weiteren Schritte zum Aufbau des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums zu
unternehmen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen
7. Rat 21.03.2000

8. Gemeinschaftsaufgabe Frauenférderung
Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
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Vorlagennr. 272/00 - Vorlage vom 03.02.2000 -
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beauftragt die Verwaltung, zur Umsetzung des Landes-gleichstellungsgesetzes entsprechend § 5
Abs. 6 GO NW die erforderlichen An-derungen bei der Hauptsatzung zu beriicksichtigen und den Entwurf eines Frauen-
forderplanes geman 88 5 a und 6 Landesgleichstellungsgesetz zu erstellen.

Grundlage filr den Frauenforderplan soll die Fortschreibung der Daten zur Be-schaftigungssituation in der Stadtverwaltung
Siegen fir die Jahre 1998/99 sein, die Bestandteil des ersten Berichtes zur Gemeinschaftsaufgabe Frauenforderung
1996/97 waren (vgl. Ratsheschluss vom 24.06.1998 zur Vorlage Nr. 2812/98). Die Berichterstattung dazu soll im Il. Quartal
dieses Jahres erfolgen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltungen

7. Rat 21.03.2000

9. 28. Anderung des Flachennutzungsplanes (FNP) der Stadt Siegen;
(Zur Darstellung von Windkraftanlagen)
hier:
a) Auf § 31 GO NW wird hingewiesen,
b) Prifung und Abwagung der wahrend der friihzeitigen Burgerbeteili-gung und der 6ffentlichen
Auslegung eingegangenen Bedenken und Anregungen,
c) redaktionelle Ergénzung des Erlduterungsberichtes
d) Beschluss der 28. Flachennutzungsplanidnderung mit Erlauterungs-bericht

Vorlagennr. 188/99 und 188/99 A - Vorlagen vom 17.11.1999 und 15.03.2000 -
Herr Walter pladiert dafur, den Vota der Bezirksausschiisse zu folgen.

Herr Boller erklart, die Vorlage werde der Bedeutung der Windkraftanlagen nicht ge-recht. Das weitere Verfahren sollte
eingestellt und auf eine Ausweisung entspre-chender Flachen verzichtet werden.

Herr Kirchhofer beantragt, Uiber die Standorte getrennt abzustimmen.
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliet, den Standort Nr. 1 ,Meiswinkel“ als Vorrang-flache fiir Windkraftanlagen im
Flachennutzungsplan auszuweisen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur

Beschluss:
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Der Rat der Stadt Siegen beschliet, den Standort Nr. 2 ,Oberschelden” als Vor-rangflache fir Windkraftanlagen im
Flachennutzungsplan auszuweisen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlie3t, den Standort Nr. 4 ,Volnsberg* als Vorrang-fldche fur Windkraftanlagen im
Flachennutzungsplan auszuweisen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafir

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt, den Standort Nr. 5 ,Breitenbach” als Vorrang-flache fur Windkraftanlagen im
Flachennutzungsplan auszuweisen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen empfiehlt, den Standort Nr. 6 ,Sohlbach” als Vorrang-flache fir Windkraftanlagen im
Flachennutzungsplan auszuweisen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen

Beschluss (gemal? Vorlage 188/99 A):

1.1 Der Rat der Stadt Siegen nimmt die Niederschrift vom 27.10.1999 (iber die Burgerbeteiligung in der Zeit vom
16.06.1999 bis 19.07.1999 zur Kenntnis (Anlage 2 der Vorlage 188/99).

1.2 Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt iiber die von den Tragern offentlicher Belange (TOB) und Nachbargemeinden
eingegangenen Stellungnahmen wie folgt:

1.2.1 Den Bedenken der Stadt Kreuztal iiber eine mégliche Beeintrach-tigung der Wohnqualitat im Stadtteil
Buschhiitten in Form von Larm-immissionen oder Schlagschatten durch die Ausweisung der Vor-
rangflache Nr. 6 "Sohlbach" wird gefolgt.

1.2.2 Der Hinweis der RWE Energie AG zu dem empfohlenen Abstand zwischen Windenergieanlagen und
nachstgelegener Aullenphase der Freileitung vom dreifachen des Rotordurchmessers wird zur
Kenntnis genommen.

1.2.3 Der Hinweis der Westfélischen Gasversorgung (WGV) auf die Ferngasleitung am westlichen Rand der
Vorrangflache Nr. 5 "Brei-tenbach" wird zur Kenntnis genommen.

1.2.4 Der Hinweis der Stadt Freudenberg bezliglich der Entfernung des Stadtteiles Heisberg von der Vorrangflache
Nr. 2 "Oberschelden" sowie des einzuhaltenden Schallleistungspegels wird zur Kenntnis genommen.
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1.2.5 Der Hinweis des Westfalischen StraBenbauamtes, einen Mindest-abstand D + H (Rotordurchmesser +
Nabenhohe der WEA) einer Windkraftanlage gemessen vom Fahrbahnrand der klassifizierten Stralle
bis zur Fligelspitze des Rotorblattes einzuhalten, wird zur Kenntnis genommen.

1.3 Uber die eingegangenen Stellungnahmen der betroffenen Biirgerinnen wird wie folgt beschlossen:

1.3.1 Den Bedenken des Biirgers sowie sieben Mitunterzeichnerinnen aus Breitenbach Uber eine mégliche
Uberschreitung der zulassigen Richtwerte der TA-L&rm von 50 dB (A) tagstiber bzw. 35 dB (A)
nachts fir reines Wohngebiet wird gefolgt.

Der Hinweis, dass die Vorrangflachen in einem Naherholungsgebiet liegen, stellt keinen Ausschlussgrund
fir die Errichtung von Wind-kraftanlagen dar.

Der Hinweis bezliglich des SGV Hauptwanderweges wird zur Kennt-nis genommen.

Den Bedenken, dass der erforderliche Ausbau der Zufahrtswege fiir Schwertransporte dem
Erholungsgebiet schweren Schaden zufiigen wiirde, wird nicht gefolgt.

1.3.2 Den Bedenken eines Birgers aus Sohlbach (iber eine nachteilige Gestaltung des Landschaftsbildes in
Sohlbach durch die Errichtung einer Windkraftanlage wird nicht gefolgt.
Seine Bedenken als Bewirtschafter einer der Vorrangfllache anlie-genden Flache werden zuriickgewiesen.

1.3.3 Den Bedenken der Biirgerin sowie neun Mitunterzeichnerlnnen aus Buchen iber eine mdgliche
Larmbelastigung im Stadtteil Buchen, die von einer Windkraftanlage auf der Vorrangflache Nr. 6
"Sohl-bach" hervorgerufen werden kdnnte, wird gefolgt.

1.4 Redaktionelle Erganzung des Erlauterungsberichtes:

Im Absatz 5.1 auf Seite 5 des Erlauterungsberichtes zur 28. FNP-Anderung (Vorrangflache Nr. 1 "Meiswinkel") wird
nach "... Die derzeitige Netzkapazitat beschrankt sich auf die Aufnahme von 250 kW." die Passage "Die maximale
Einspeisekapazitat fiir die Stand-orte Nr. 1 "Meiswinkel" und Nr. 6 "Sohlbach" betragt insgesamt 750 kW, da beide am
gleichen Leitungsnetz liegen. Wirde in Sohlbach keine Windkraftanlage errichtet, wére je nach Anlagentyp fiir Meis-
winkel eine Einspeiseleistung von 500-600 kW mdglich." eingefiigt.

1.5 Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt die 28. Anderung des Flédchennut-zungsplanes mit Erlduterungsbericht in der
gemaR Ziffer 1.4.1 ergénzten Fassung fiir die Standorte Nr. 1, Meiswinkel*, Nr. 2 ,Oberschelden“und Nr. 4
,Volnsberg” gemaR § 3 Abs. 3 BauGB erneut offentlich auszulegen. Die Standorte Nr. 5 ,Breitenbach* und Nr. 6
,Sohlbach” werden im Flachen-nutzungsplanverfahren der Stadt Siegen nicht weiter verfolgt.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur

7. Rat 21.03.2000

10. . 37. Anderung des Flachennutzungsplanes (FNP) im Stadtteil Siegen (Achenbach)

ll.  Bebauungsplan Nr. 298 ,Heidenberg* im Stadtteil Siegen (Achenbach)

hier: Auf § 31 GO NW wird hingewiesen

a) Erganzung/Erweiterung des Geltungsbereiches der 37. Flachen-nutzungsplananderung und des
Bebauungsplanes Nr. 298 / Aktuali-sierung der Aufstellungsbeschliisse vom 18.08.1999

b) Abwégung der wahrend der Birgerbeteiligung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der Beteiligung der Trager
offentlicher Belange (8 4 Abs. 1 BauGB) sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden einge-
gangenen Anregungen

c) Beschluss der Planentwiirfe und ihre 6ffentliche Auslegung

Vorlagennr. 303/00 und 303/99 C - Vorlagen vom 28.02. und 16.03.2000 -
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Herr Morgenschweis spricht sich dagegen aus, die Konversionsflache Heidenberg iiberwiegend fiir gewerbliche Zwecke zu
entwickeln. Die verkehrstechnische Anbin-dung sei véllig unzureichend. Zudem sehe er derzeit keinen akuten Bedarf an
Ge-werbeflachen. Er erklart zu Protokoll, die Stadt werde das im Falle einer Beschluss-fassung fiir ein Gewerbegebiet zu
erwartende Gerichtsverfahren nicht fiir sich ent-scheiden kénnen.

Frau Sintzen wiirdigt das Engagement der Biirgerinitiative und vertritt die Auf-fassung, die Lebensqualitat der Anwohner
durfe nicht nachhaltig und langfristig beeintrachtigt werden. Sie unterstreicht die Bedeutung einer sozialen Infrastruktur im
Bebauungsplangehiet.

Herr Boller beklagt den Zeitdruck, unter dem die Beratung stehe. Auf diese Weise kdnne keine seridse Diskussion der
Gestaltungsdetails erfolgen.

Herr Dr. Schultze stellt fest, die Zahl der nicht vermittelbaren Wohnungen in Siegen steige, wahrend die Zahl der
verfiigbaren Gewerbeflachen abnehme. Um einer Ab-wanderung von Menschen aus der Region entgegenwirken zu
konnen, miisse das Bebauungsplangebiet als Gewerbepark genutzt werden, damit dort neue Arbeits-

platze geschaffen werden kénnten. Dabei weise er ausdriicklich darauf hin, dass
vorgesehen sei, nur nichtstdrendes Gewerbe anzusiedeln. Fir ein mdgliches Ge-werbegehiet sagt er zudem eine
gegeniiber einem Wohngehiet geringere Verkehrs-belastung voraus.

Fur die SPD-Fraktion stehe die Schaffung von 700 bis 1.000 Arbeitsplatzen durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes
im Vordergrund, so Herr Schneider. Eine unverhaltnismaRige Belastung der Anwohner durch die Gewerbebetriebe und das
zusétzliche Verkehrsaufkommen sei nicht zu erwarten.

Beschluss:
1. Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1.1 gem. § 2 (4) BauGB die Aufstellungsbeschliisse der 37. Anderung des Flachennutzungsplanes und des
Bebauungsplanes Nr. 298 "Heiden-berg” vom 18.08.1999 zu aktualisieren und die Plangebiete zu erwei-
tern (siehe Ubersichtsplan als Anlage 1).

1.2 die im Rahmen der Biirgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Tréger 6ffentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Anregungen zu dem vorliegenden Bebauungsplanent-
wurf Nr. 298 "Heidenberg" und der dazugehorigen 37. Anderung des Flachennutzungsplanes gemaR den
als Anlage beigefiigten Stellung-nahmen 1 - 31 (Abwégung) zu behandeln.

1.3 Eswird zur Kenntnis genommen, dass die Belange der Nachbarge-meinden durch die
Bauleitplanverfahren der 37. Anderung des Flachen-nutzungsplanes und den Bebauungsplan nicht
bertihrt werden.

14  gem. § 3 (2) BauGB
den Entwurf der 37. Anderung des Flichennutzungsplanes,
den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 298 "Heidenberg" mit Erldu-terungsbericht und Begriindung
(Plangebiete, wie unter Ziff. 1.1 dieser Vorlage) und ihre éffentliche Auslegung.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur
(Gegenstimmen BUNDNIS 90/DIE GRUNEN,
Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000
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11. G_estaltungsvorschriften flir Bebauungsplan Nr. 265 ,,Stimmerweg* in Eisern;
hler.Auf § 31 GO NW wird hingewiesen
Beschluss der drtlichen Bauvorschriften als Satzung gem. § 86 BauO NW
Vorlagennr. 197/00 - Vorlage vom 22.12.1999 -
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die 6rtlichen Bauvorschriften fir den Geltungs-bereich des Bebauungsplanes Nr. 265
"Stimmerweg" laut Anlage 1 zur Vorlage gem. § 86 BauO NW als Satzung.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000

12. Weiterbau der HTS Siegen-Siid
Vorlagennr. 310/00 - Vorlage vom 03.03.2000 -
Fazit:
Der Rat der Stadt Siegen nimmt Kenntnis.
7. Rat 21.03.2000
13. 5. Anderungssatzung zur Satzung tber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung der Friedhofe im
Stadtgebiet von Siegen vom 27.01.1981; i
hier:  Erhéhung der einzelnen Gebiihrentarife nach § 4 der Satzung, Anderung des § 3 der Satzung
Vorlagennr. 278/00 - Vorlage vom 02.02.2000 -
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlieRt gemaR Anlage 9 die 5. Anderungssatzung zur Satzung iiber die Erhebung von
Gebiihren fiir die Benutzung der Friedhofe im Stadtgebiet Siegen vom 27.01.1981.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich daftr
(Gegenstimme Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000

4, Weisungsrecht des Rates der Stadt Siegen gegeniber Vertretern der Stadt Siegen im Aufsichtsrat der

Siegener Versorgungsbetriebe zur Sitzung am 23.03.2000;

hier:  Neufestsetzung der Erdgas- und Warmeabgabepreise im Ver-sorgungsgebiet der Siegener

Versorgungsbetriebe GmbH ab  01. April 2000

Vorlagennr. 302/00 - Vorlage vom 28.02.2000 -
Herr Zips erklart sich fur befangen und nimmt an Beratung und Beschlussfassung nicht teil.
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t, gegentiber den Vertretern der Stadt Siegen im Aufsichtsrat der Siegener
Versorgungsbetriebe GmbH zur Sitzung am 23.03.2000 zum Tagesordnungspunkt 2 "Neufestsetzung der Erdgas- und
Warmeabgabepreise im Versorgungsgebiet der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ab 01. April 2000" keine Weisung
nach § 113 Abs. 1 GO NW zu erteilen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich daftr
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(Gegenstimme Stv Morgenschweis)
7. Rat 21.03.2000
15. Erlass einer Ordnungsbehdrdlichen Verordnung tiber das Offenhalten von Verkaufsstellen aus
besonderem Anlass gemaf § 14 Laden-schlussgesetz
hier: Verlangerte Offnungszeiten am Sonntag, den 02.04.2000, fiir den Marktbezirk Weidenau bis
Ferndorfbriicke anlailich des Friih-lingsmarktes im EKZ Siegerland-Zentrum
Vorlagennr. 313/00 - Vorlage vom 09.03.2000 -

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die der Vorlage beigeflgte Verordnung tiber das Offenhalten von Verkaufsstellen aus
besonderem Anlass vom 22.03.2000.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur

7. Rat 21.03.2000

16. Ausschussneubesetzungen

16.1 Ausschussneubesetzung - Ausschuss fiir Schul- und Bildungswesen
Vorlagennr. 309/00 - Vorlage vom 07.03.2000 -

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen wahlt Herrn Dr. Walter Karbach als ordentliches beraten-des Mitglied in den Ausschuss fiir
Schul- und Bildungswesen.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000

16.2 Ausschussbesetzung - Jugendhilfeausschuss
Vorlagennr. 311/00 - Vorlage vom 09.03.2000 -
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen wahlt Herrn Ebubekir Koyuncu als ordentliches und Herrn Veli Aydin als stellvertretendes
beratendes Mitglied in den Jugendhilfe-ausschuss.

Beratungsergebnis: Einstimmig, 1 Enthaltung (Stv Morgenschweis)

7. Rat 21.03.2000



	Dokumente
	Öffentliche Niederschrift 21.03.2000 Rat bis 04.11.2020  (exportiert: 25.08.2010)


